
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 80/033/2012 
 
 

 Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann am 10.10.2012 
 
Zu Punkt 4.2: Pumpstation Ratingen-Eggerscheidt - Neubau einer 

Regensickeranlage 
Verfahren gemäß § 10 Wasserhaushaltsgesetz und § 67 
Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 69 Landschaftsgesetz 
NW 

 
Die Verwaltung stellt auf Nachfrage dar, dass das Oberflächenwasser gefangen und 
zunächst in die Sickeranlage eingebracht werde, die hiermit eine Speicher-, Puffer- und 
Filterungsfunktion erfülle. Es wird zusätzlich erläutert, dass die Größe einer solchen Anlage 
vom Ergebnis einer Baugrunduntersuchung abhänge. Die technischen Anlagen werden 
zudem eingehaust, so dass eine Verunreinigung der angrenzenden Gebiete 
unwahrscheinlich erscheine. Der Amphibien- und Reptilien-Schutzzaun werde zudem über 
die gesamte Bauzeit bestehen bleiben.  
 
Die Abstimmung über den Verwaltungsvorschlag erfolgt einstimmig positiv. 


